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RS OGH 1977/2/8 4Ob302/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.02.1977

Norm

UWG §10

Rechtssatz

§ 10 UWG will das Bestechungsunwesen, somit jenes unlautere Verhalten im Wettbewerb tre3en, das Bedienstete oder

Beauftragte eines anderen Unternehmens durch Versprechung oder Gewährung von Geschenken oder anderer

Vorteile für eine bevorzugte Behandlung zu gewinnen sucht.

Entscheidungstexte

4 Ob 302/77

Entscheidungstext OGH 08.02.1977 4 Ob 302/77
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